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  Amtliche Bekanntmachungen der 

  Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg 

52/2017 (22. November 2017) 
 

 

Erste Satzung zur Änderung der 
Studien- und Prüfungsordnung für 
den Masterstudiengang Lehramt 
Grundschule an der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg  mit dem 
akademischen Abschluss Master 
(M.Ed.)  

Vvm 22. November 20171 

Aufgrund von § 8 Abs.5 i.V.m. § 32 Abs. 3 Satz 1 des 
Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1. Januar 2005 
(GBl. S 1) in der Fassung des 3. HRÄG vom 1. April 
2014 (GBl. S. 99) i.V.m. § 1 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Satz 1 
und Abs. 2, § 4 Abs. 10 Satz 4 der Rechtsverordnung 
des Kultusministeriums über Rahmenvorgaben für die 
Umstellung der allgemein bildenden 
Lehramtsstudiengänge an den Pädagogischen 
Hochschulen, den Universitäten, den Kunst- und 
Musikhochschulen sowie der Hochschule für Jüdische 
Studien Heidelberg auf die gestufte 
Studiengangstruktur mit Bachelor- und 
Masterabschlüssen der Lehrkräfteausbildung in 
Baden-Württemberg (RahmenVO-KM) vom 6. Juli 
2015 hat der Senat der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg am          gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 
LHG die folgende Studien- und Prüfungsordnung 
beschlossen:  

Artikel 1 

Die Studien- und Prüfungsordnung der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg für den Masterstudiengang 
Lehramt Grundschule wird wie folgt geändert: 

§ 11  Anrechnung von Studienzeiten, 
Anerkennung von Studienleistungen und 
Modulprüfungen 

(2) Studien- und Prüfungsleistungen, die im 
Rahmen eines Auslandssemesters an einer 
ausländischen staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschule erbracht worden 
sind, können unter den genannten 
Voraussetzungen in Absatz 1 bis zu einem 
Umfang von 30 ECTSP angerechnet werden.   

(6) Studienleistungen, die im Rahmen eines 
ERASMUS-Semesters an einer 
Partnerhochschule der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg erbracht wurden, 
können in Höhe von bis zu 30 ECTSP wie folgt 
anerkannt werden: 

– Die/Der Studierende erstellt vor dem 
Auslandssemester ein Learning Agreement, 
das von der/vom Studiengangs- und 
Prüfungsausschussvorsitzenden 
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unterzeichnet wurde. Änderungen des 
Learning Agreements sind in schriftlicher 
Form zu vereinbaren. 

– Nach dem Auslandssemester legt die/der 
Studierende ein von der Partnerhochschule 
unterzeichnetes Transcript of Records vor, 
auf dessen Basis die im Learning Agreement 
vereinbarten Leistungen anerkannt werden. 

– Die/Der Studierende erarbeitet gemeinsam 
mit einer Hochschullehrerin/einem 
Hochschullehrer oder einer akademischen 
Mitarbeiterin/einem akademischen Mitarbeiter 
einen Plan für den weiteren Verlauf 
ihres/seines Studiums. 

Artikel 2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der 
Veröffentlichung in den amtlichen Bekanntmachungen 
der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg in Kraft.  

 

Ludwigsburg, den 22. November 2017 

 

 

 

Prof. Dr. Martin Fix 

Rektor 
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